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Liebe Mandanten, 

an dieser Stelle möchten 

wir Sie heute in eigener 

Sache informieren. 

Im Zuge einer Auffri-

schung unseres Internet-

auftritts haben wir geringfügige Korrektu-

ren an unserem Firmennamen und der In-

ternet-Domäne vorgenommen. Die Inter-

netseite, die voraussichtlich noch in diesem 

Monat angeschaltet wird, finden Sie unter 

www.wp-jsp.de. Gleichzeitig ändern sich 

damit auch die Emailadressen; seien Sie 

aber beruhigt, wie bei der Post wird es noch 

viele Monate lang einen „Nachsende-

auftrag“ geben. Als Firmenname ist für uns 

jetzt Jantzen Sackmann & Partner einge-

tragen. Diese geringfügigen Änderungen 

bringen selbstverständlich keine materiel-

len Konsequenzen für Sie mit sich. Durch 

die Auffrischung möchten wir unseren An-

spruch unterstreichen, zu Ihrem Vorteil im-

mer ganz aktuell zu sein. 

Wir hoffen, Ihnen mit den nachfolgenden 

aktuellen Steuerinformationen wie ge-

wohnt nützliche Informationen zur Verfü-

gung zu stellen. 

Es grüßt Sie herzlich 

 

Ihr Thomas Jantzen  
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Steuerermäßigung auch für Handwerkerleistungen außerhalb des Haushalts? 

Für die Inanspruchnahme von Hand-

werkerleistungen für Renovierungs-, 

Erhaltungs- und Modernisierungs-

maßnahmen wird auf Antrag eine 

Einkommensteuerermäßigung in 

Höhe von 20 % der Aufwendungen, 

höchstens 1.200 € jährlich, gewährt. 

Die Tätigkeiten müssen in einem 

innerhalb der EU oder des EWR lie-

genden Haushalts erbracht werden. 

Begünstigt sind nur die in Rechnung 

gestellten Arbeits- und Fahrkosten 

inklusive der darauf entfallenden 

Umsatzsteuer. Weitere Vorausset-

zung ist, dass für die Handwerker-

leistung eine Rechnung vorliegt und 

die Zahlung auf ein Konto des Hand-

werkers erfolgt. Für Barzahlungen 

wird keine Ermäßigung gewährt. 

 

Umstritten ist, wie der Begriff 

„Haushalt“ auszulegen ist. Die Gren-

zen des Haushalts werden regelmä-

ßig durch die Grundstücksgrenzen 

abgesteckt. Ausnahmsweise können 

auch Leistungen jenseits der Grund-

stücksgrenzen begünstigt sein. Es 

muss sich allerdings um Leistungen 

handeln, die in unmittelbarem 

räumlichem Zusammenhang zum 

Haushalt durchgeführt werden und 

diesem dienen. 

 

Das Finanzgericht des Landes Sach-

sen-Anhalt hat entschieden, dass 

Leistungen eines Schreiners voll-

ständig als Handwerkerleistung im 

Haushalt zu berücksichtigen sind, 

auch wenn Teilleistungen, wie z. B. 

die Anfertigung und Verzinkung ei-

ner Tür, in der Werkstatt des Schrei-

ners durchgeführt wurden. 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

Ein Kind wird für Zwecke des Kinder-

gelds über das 18. Lebensjahr hin-

aus berücksichtigt, wenn bestimmte 

Voraussetzungen vorliegen. Hierun-

ter zählt z. B., dass das Kind für ei-

nen Beruf ausgebildet wird oder 

eine Berufsausbildung mangels Aus-

bildungsplatz nicht beginnen oder 

fortsetzen kann. Die Eltern müssen 

nachweisen, dass eine der erforder-

lichen Bedingungen vorliegt. 

 

In Berufsausbildung befindet sich, 

wer sein Berufsziel noch nicht er-

reicht hat, sich aber ernsthaft und 

nachhaltig darauf vorbereitet. Eine 

Unterbrechung der Ausbildung in-

folge Erkrankung ist grundsätzlich 

unschädlich. Hat ein Kind einen Aus-

bildungsplatz und ist ausbildungs-

willig, aber zeitweise nicht in der 

Lage, die Ausbildung fortzusetzen, 

ist es ebenso zu behandeln wie ein 

Kind, das sich ernsthaft um einen 

Ausbildungsplatz bemüht, einen 

solchen aber nicht findet. 

 

Wird jedoch ein einmal begonnenes 

Studium nicht fortgeführt (z. B. 

mangels Rückmeldung an der Uni-

versität), ohne dass Nachweise vor-

gelegt werden, nach denen das Kind 

als ausbildungswillig, aber aus ob-

jektiven Gründen gehindert anzuse-

hen ist, liegt keine Unterbrechung 

der Ausbildung infolge Erkrankung 

vor. Erforderlich hierfür ist ein tat-

sächlich bestehendes Ausbildungs-

verhältnis, bei dem dann ggf. wegen 

Erkrankung keine aktive Studientä-

tigkeit stattfindet. 

 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München)  

Kindergeld bei Unterbrechung der Ausbildung infolge Erkrankung 

Kindergeld: Zählkindervorteil in einer „Patchworkfamilie“ 

Der Vater einer im März 2016 gebo-

renen Tochter lebte mit der Kinds-

mutter, seiner Lebensgefährtin, in 

nichtehelicher Lebensgemeinschaft 

in einem gemeinsamen Haushalt. Zu 

dem Haushalt gehörten auch zwei 

ältere Kinder, die aus einer früheren 

Beziehung der Lebensgefährtin 

stammten. Der Vater meinte, seine 

Tochter sei als sein drittes Kind mit 

erhöhtem Kindergeld als sog. Zähl-

kind zu berücksichtigen. 

 

Dem widersprach der Bundesfinanz-

hof. Zählkinder sind Kinder aus einer 

anderen Beziehung des Kindergeld 

beantragenden Elternteils, das bei 

diesem mitzuzählen ist, ohne dass 

er selbst das Kindergeld erhält. Im 

entschiedenen Fall waren die Kinder 

der Lebensgefährtin aber weder 

leibliche Kinder, noch Adoptiv- oder 

Pflegekinder des Vaters. Entspre-

chend kann der Vater mangels fami-

liärer Beziehung zu den beiden leib-

lichen Kindern seiner Lebensgefähr-

tin den Zählkindervorteil nicht bean-

spruchen. Vielmehr hätte die Le-

bensgefährtin den Kindergeldantrag 

stellen müssen, um für die Tochter 

als drittes Kind den erhöhten Kin-

dergeldbetrag zu erhalten. 
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Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses 

Grundsätzlich kann ein Steuerpflich-

tiger als Arbeitgeber mit seinem 

Ehegatten einen Arbeitsvertrag 

schließen und den Arbeitslohn als 

Betriebsausgaben oder Werbungs-

kosten geltend machen. 

 

An die Anerkennung des Arbeitsver-

hältnisses werden strenge Anforde-

rungen gestellt: 

 

 Das Arbeitsverhältnis muss 

ernsthaft vereinbart sein und 

auch tatsächlich durchgeführt 

werden. Es empfiehlt sich ein 

schriftlicher Arbeitsvertrag. 

 

 Die vertragliche Gestaltung muss 

auch unter Fremden üblich sein, 

dem sog. Fremdvergleich stand-

halten. 

 

 Der Arbeitslohn des mitarbeiten-

den Ehegatten darf den Betrag 

nicht übersteigen, den ein frem-

der Arbeitnehmer für eine 

gleichartige Tätigkeit erhalten 

würde. 

 

 Die Auszahlung der Vergütung 

und die Abführung von Lohn-

steuer und Sozialversicherungs-

abgaben sind erforderlich. 

 

Ein Arbeitnehmer (Obergerichts-

vollzieher) hatte mit seiner Ehefrau 

einen Ehegatten-Unterarbeits-

vertrag geschlossen. Das Finanzge-

richt Rheinland-Pfalz erkannte das 

Arbeitsverhältnis nicht an, weil die 

tatsächliche Durchführung nicht 

nachgewiesen wurde. Allein von der 

Ehefrau erstellte Stundenzettel sind 

nach Auffassung des Gerichts weder 

ausreichend noch aussagekräftig. 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

In vielen Unternehmen steht die 

Weihnachtsfeier am Ende des Jahrs 

vor der Tür. Bis zu zwei Betriebsver-

anstaltungen pro Jahr können für 

Mitarbeiter steuer- und sozialversi-

cherungsfrei ausgerichtet werden. 

Dies gilt, soweit die Kosten den Be-

trag von 110 € je Betriebsveranstal-

tung und teilnehmendem Arbeit-

nehmer nicht übersteigen. Es han-

delt sich hierbei um einen Freibe-

trag. Wird die Wertgrenze über-

schritten, muss folglich nur der 

übersteigende Teil versteuert wer-

den. Darüber hinaus ist Folgendes 

zu beachten: 

 

 Eine Betriebsveranstaltung liegt 

vor, wenn es sich um eine Veran-

staltung auf betrieblicher Ebene 

mit gesellschaftlichem Charakter 

handelt, z. B. Betriebsausflüge 

oder Weihnachtsfeiern. 

 

 Die Veranstaltung muss allen An-

gehörigen des Betriebs, eines 

Teilbetriebs oder einer in sich 

geschlossenen betrieblichen  

Organisationseinheit (z. B. einer 

Abteilung) zugänglich sein. 

 

 Zuwendungen im Rahmen einer 

Betriebsveranstaltung sind alle 

Aufwendungen des Arbeitgebers 

inklusive Umsatzsteuer. Es spielt 

keine Rolle, ob die Aufwendun-

gen einzelnen Arbeitnehmern 

individuell zurechenbar sind oder 

es sich um einen rechnerischen 

Anteil an den Kosten der Be-

triebsveranstaltung handelt, die 

der Arbeitgeber gegenüber 

Dritten für den äußeren Rahmen 

der Betriebsveranstaltung auf-

wendet (z. B. Raummieten oder 

Kosten für einen Eventplaner; 

auch Kosten für Begleitpersonen 

des Mitarbeiters müssen berück-

sichtigt werden). 

 

 Soweit solche Zuwendungen den 

Betrag von 110 € je Betriebsver-

anstaltung und teilnehmenden 

Arbeitnehmer nicht übersteigen, 

bleiben sie beim Arbeitnehmer 

steuerlich unberücksichtigt. 

 Übersteigen die Kosten je Be-

triebsveranstaltung den Freibe-

trag von 110 € und/oder nimmt 

ein Arbeitnehmer an mehr als 

zwei Betriebsveranstaltungen teil, 

sind die insoweit anfallenden zu-

sätzlichen Kosten steuerpflichtig. 

 

Der Arbeitgeber kann diesen Ar-

beitslohn pauschal mit 25 % ver-

steuern. Voraussetzung hierfür ist, 

dass die Veranstaltung allen Arbeit-

nehmern offensteht. Etwaige Geld-

geschenke, die zwar im Rahmen 

einer Betriebsveranstaltung ge-

macht werden, aber kein zweckge-

bundenes Zehrgeld sind, unterlie-

gen nicht der Pauschalierungsmög-

lichkeit. 

 
Hinweis:  

Nach einem aktuellen Urteil des Finanzge-

richts Köln gehen Absagen zur Weihnachts-

feier steuerlich nicht zulasten der feiernden 

Kollegen. Der Bundesfinanzhof muss ab-

schließend entscheiden. 
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Zum Jahresende ist es üblich, Ge-

schenke an Geschäftsfreunde zu 

verteilen. Für den Abzug dieser Auf-

wendungen als Betriebsausgaben 

sind die nachfolgenden Punkte von 

großer Bedeutung: 

 

 Geschenke an Geschäftsfreunde 

sind nur bis zu einem Wert von 

35 € netto pro Jahr und pro Emp-

fänger abzugsfähig. 

 

 Die nichtabziehbare Vorsteuer 

(z. B. bei Versicherungsvertre-

tern, Ärzten) ist in die Ermittlung 

der Wertgrenze einzubeziehen. 

In diesen Fällen darf der Brutto-

betrag (inklusive Umsatzsteuer) 

nicht mehr als 35 € betragen. 

 

 Es muss eine ordnungsgemäße 

Rechnung vorhanden sein. Der 

Schenker muss auf dieser den 

Namen des Empfängers vermer-

ken. Bei Rechnungen mit vielen 

Positionen sollte eine gesonderte 

Geschenkeliste mit den Empfän-

gernamen sowie der Art und der 

Betragshöhe des Geschenks ge-

fertigt werden. 

 

 Schließlich müssen die Aufwen-

dungen auf ein separates Konto, 

z. B. „Geschenke an Geschäfts-

freunde“, getrennt von allen an-

deren Betriebsausgaben, ge-

bucht werden. 

 

Überschreitet die Wertgrenze sämt-

licher Geschenke pro Person und 

pro Wirtschaftsjahr den Betrag von 

35 € oder werden die formellen Vo-

raussetzungen nicht beachtet, sind 

die Geschenke an diese Personen 

insgesamt nicht abzugsfähig. 

 

Unternehmer haben bei betrieblich 

veranlassten Sachzuwendungen und 

Geschenken die Möglichkeit, eine 

Pauschalsteuer von 30 % zzgl. Soli-

daritätszuschlag und Kirchensteuer 

zu leisten. In diesem Fall stellt die 

Übernahme der pauschalen Einkom-

mensteuer nach Auffassung des 

Bundesfinanzhofs ein weiteres Ge-

schenk dar. Übersteigt der Wert des 

Geschenks selbst bzw. zusammen 

mit der übernommenen Pauschal-

steuer den Betrag von 35 €, unter-

liegt auch die pauschale Einkom-

mensteuer dem Abzugsverbot. Die 

Finanzverwaltung hat indes mitge-

teilt, dass sie die übernommene 

Steuer bei der Prüfung der Freigren-

ze aus Vereinfachungsgründung 

weiterhin nicht einbezieht. 

 

Die Pauschalierung ist ausgeschlos-

sen, soweit die Aufwendungen je 

Empfänger und Wirtschaftsjahr oder 

je Einzelzuwendung 10.000 € über-

steigen. Die Zuwendungen sind den-

noch weiterhin aufzuzeichnen. 

 

Überdies ist u. a. Folgendes zu be-

achten: 

 

 Grundsätzlich ist das Wahlrecht 

zur Anwendung der Pauschalie-

rung der Einkommensteuer für 

alle innerhalb eines Wirtschafts-

jahrs gewährten Zuwendungen 

einheitlich auszuüben. Es ist je-

doch zulässig, die Pauschalierung 

jeweils gesondert für Zuwendun-

gen an Dritte (z. B. Geschäfts-

freunde und deren Arbeitneh-

mer) und an eigene Arbeitneh-

mer anzuwenden. 

 

 Sachzuwendungen bis 10 € 

(sog. Streuwerbeartikel) müssen 

nach Auffassung der Finanzver-

waltung nicht in die Bemessungs-

grundlage der Pauschalierung 

einbezogen werden. Der Bundes-

finanzhof sieht dies anders. 

 

 Auch bloße Aufmerksamkeiten 

(Sachzuwendungen aus Anlass 

eines besonderen persönlichen 

Ereignisses, wie Geburtstag bzw. 

Jubiläum) sind keine Geschenke 

und gehören daher nicht zur Be-

messungsgrundlage. Das gilt, 

sofern der Wert der Aufmerk-

samkeit 60 € (inklusive Umsatz-

steuer) nicht übersteigt. 

 

Der Unternehmer hat den Zuwen-

dungsempfänger darüber zu infor-

mieren, dass er die Pauschalierung 

anwendet. Eine besondere Form ist 

hierfür nicht vorgeschrieben. Als 

Folge der Pauschalversteuerung 

durch den Zuwendenden muss der 

Empfänger die Zuwendung nicht 

versteuern. 

 

Die Norm begründet keine eigen-

ständige Einkunftsart, sondern stellt 

lediglich eine besondere pauschalie-

rende Erhebungsform der Einkom-

mensteuer zur Wahl. 

 

Wegen der Kompliziertheit der Vor-

schrift sollte in Einzelfällen der Steu-

erberater gefragt werden. 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
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Gewerbesteuer: Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen für Wirtschaftsgüter des Anlage-

vermögens zu Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens 

Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb 

sind u. a. gewinnmindernd verbuch-

te Miet- und Pachtzinsen (ein-

schließlich Leasingraten) für die Be-

nutzung von beweglichen Wirt-

schaftsgütern des Anlagevermö-

gens, die im Eigentum eines ande-

ren stehen, anteilig hinzuzurechnen, 

soweit der insgesamt ermittelte 

Hinzurechnungsbetrag 100.000 € 

übersteigt. 

 

Eine Baugesellschaft war der Auffas-

sung, dass Mietzahlungen für von 

ihr angemietetes Zubehör für Bau-

stelleneinrichtungen, wie Beton-

pumpen und -geräte, Kräne und 

Gerüste, nicht der gewerbesteuerli-

chen Hinzurechnungsvorschrift un-

terliegen. Zur Begründung führte sie 

an, dass die Mietaufwendungen  

- ähnlich wie Bauzeitzinsen - in die 

Herstellungskosten des Umlaufver-

mögens einfließen. Dadurch verlö-

ren sie ihren Aufwandscharakter 

und führten nicht zu einer Gewinn-

minderung. 

 

Dem widersprach das Schleswig-

Holsteinische Finanzgericht. Einer 

Hinzurechnung stehe nicht entge-

gen, dass es sich bei den Mieten um 

Herstellungskosten des Umlaufver-

mögens handele. Die Aufwendun-

gen haben allein hierdurch den Cha-

rakter von Miet- und Pachtzinsen 

nicht verloren, da es im entschiede-

nen Fall nicht zur Aktivierung eines 

Wirtschaftsguts in der Bilanz gekom-

men sei. Vielmehr sei das herge-

stellte Wirtschaftsgut vor dem Bi-

lanzstichtag aus dem Betriebsver-

mögen ausgeschieden. 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

Nicht abziehbare Schuldzinsen: Berücksichtigung von Verlusten 

Betriebliche Schuldzinsen können 

als nicht abziehbar qualifiziert wer-

den. Dies ist der Fall, wenn die Ent-

nahmen die Summe aus Gewinn 

und Einlagen übersteigen und damit 

sog. Überentnahmen vorliegen. 

Nach einem Urteil des Bundesfi-

nanzhofs ist die Berechnungsformel 

der Finanzverwaltung zur Feststel-

lung der Überentnahmen unzu-

treffend. Vielmehr ist die Bemes-

sungsgrundlage für die nicht abzieh-

baren Schuldzinsen auf den perio-

denübergreifenden Entnahmen-

überschuss zu begrenzen. 

 

Für die Berechnung der Überent-

nahmen ist zunächst vom einkom-

mensteuerrechtlichen Gewinn aus-

zugehen. Dieser umfasst grundsätz-

lich auch Verluste, es sei denn diese 

führen für sich genommen zu einer 

Kürzung des Schuldzinsenabzugs. 

Die gesetzliche Regelung will den 

Schuldzinsenabzug (nur) für den Fall 

einschränken, dass der Steuerpflich-

tige mehr entnimmt als ihm hierfür 

an Eigenkapital zur Verfügung steht. 

 

Die Überentnahme darf in einem 

Verlustjahr nicht höher sein als die 

Entnahme bzw. der Entnahmen-

überschuss. Dies gilt auch bei der 

periodenübergreifenden Berech-

nung der Überentnahmen: Hierbei 

sind etwaige Verluste bei der Er-

mittlung der zu addierenden Über- 

und Unterentnahmenbeträge in die 

Berechnung einzubeziehen. Sie ge-

hen damit rechnerisch sowohl in die 

Überentnahmen des einzelnen 

Wirtschaftsjahrs als auch in die Be-

messungsgrundlage der Totalperio-

de (von 1999 bis zum aktuellen 

Wirtschaftsjahr) ein. Sodann ist die 

Bemessungsgrundlage der nicht ab-

ziehbaren Schuldzinsen des aktuel-

len Jahrs auf den kumulierten Ent-

nahmenüberschuss der Totalperio-

de zu begrenzen. Schuldzinsen für 

Überentnahmen sind so lange nicht 

abziehbar, bis die Überentnahmen 

durch Gewinne und Einlagen wieder 

ausgeglichen sind. 
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Werbungskosten für das an den Arbeitgeber vermietete Homeoffice 

Ein Vertriebsleiter vermietete die 

Einliegerwohnung in seinem selbst 

bewohnten Haus als Homeoffice an 

seinen Arbeitgeber. Der Mietvertrag 

war an den Arbeitsvertrag des Ver-

triebsleiters gebunden. In seiner 

Einkommensteuererklärung machte 

er einen Werbungskostenüber-

schuss (Verlust) aus Vermietung und 

Verpachtung von rund 30.000 € gel-

tend. Ein Großteil der Kosten entfiel 

auf die behindertengerechte Reno-

vierung des Badezimmers der Einlie-

gerwohnung. Diese berücksichtigte 

das Finanzamt nicht. 

Der Bundesfinanzhof stellte klar, 

dass in diesem Fall eine Vermietung 

zu gewerblichen Zwecken vorliegt. 

Anders als bei der Vermietung von 

Wohnungen ist bei der Vermietung 

von Gewerbeimmobilien jedoch 

nicht typisierend davon auszuge-

hen, dass der Vermieter beabsich-

tigt, einen Einnahmenüberschuss zu 

erzielen. Vielmehr ist bei der Ver-

mietung von Gewerbeimmobilien 

die Einkünfteerzielungsabsicht 

durch eine einzelfallbezogene Über-

schussprognose zu prüfen. Nur 

wenn diese insgesamt zu einem po-

sitiven Ergebnis führt, ist das Miet-

verhältnis steuerlich anzuerkennen 

und die Werbungskosten können in 

der beantragten Höhe abgezogen 

werden. 

 
Hinweis:  

Damit widerspricht der Bundesfinanzhof 

dem Bundesministerium der Finanzen, das 

auch bei der Vermietung eines im Haus oder 

der Wohnung des Arbeitnehmers gelegenen 

Büros an den Arbeitgeber typisierend von 

einer Einkünfteerzielungsabsicht ausgeht. 

 

Zahlt ein Arbeitgeber seinem Arbeit-

nehmer im Zuge einer einvernehm-

lichen Auflösung des Arbeitsverhält-

nisses eine Abfindung, ist unerheb-

lich, ob der Arbeitnehmer bei der 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

unter Druck stand. 

 

Ein Verwaltungsangestellter hatte 

mit der Stadt A einen Auflösungs-

vertrag geschlossen. Danach wurde 

das Arbeitsverhältnis im gegenseiti-

gen Einvernehmen und ohne Einhal-

tung einer Kündigungsfrist beendet. 

Der Angestellte erhielt eine Abfin-

dung von 36.250 €, die die Stadt mit 

der letzten Gehaltsabrechnung aus-

zahlte. In seiner Einkommensteuer-

erklärung beantragte er, den Abfin-

dungsbetrag dem ermäßigten Steu-

ersatz zu unterwerfen. 

 

Der Bundesfinanzhof folgte dieser 

Einschätzung. Eine Entschädigung 

ist eine Leistung, die als Ersatz für 

entgangene oder entgehende Ein-

nahmen gewährt wird. Sie gehört zu 

den begünstigten außerordentli-

chen Einkünften, wenn sie in einem 

Veranlagungszeitraum zu erfassen 

ist und durch die Zusammenballung 

von Einkünften eine erhöhte steuer-

liche Belastung entsteht. 

 

Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeit-

nehmer im Zuge der einvernehmli-

Außerordentliche Einkünfte: Abfindungszahlung als Entschädigung 

F Ü R  A R B E I TG E B E R  U N D  A R B E I T N E H M E R  

Begrenzung der 1%-Regelung auf 50% der Fahrzeugkosten ist nicht möglich 

Im Betriebsvermögen eines Immobi-

lienmaklers befand sich ein ge-

braucht erworbener Pkw. Für diesen 

fielen im Streitjahr Gesamtkosten 

von rund 11.000 € an. Nach der 1%-

Regelung errechnete sich ein priva-

ter Nutzungswert von 7.680 €. Da 

die 1%-Regelung nur für Fahrzeuge 

anzuwenden ist, deren betriebliche 

Nutzung mindestens 50 % beträgt, 

ging der Immobilienmakler davon 

aus, dass die Privatnutzung mit 

nicht mehr als 50% der Gesamtkos-

ten anzusetzen sei. Er setzte in sei-

ner Steuererklärung daher nur die 

Hälfte der Gesamtkosten, also 

5.500 € an. 

 

Der Bundesfinanzhof lehnte diese 

Argumentation ab. Die 1%-Regelung 

ist eine stark typisierende und pau-

schalierende Regelung, die der Prak-

tikabilität und Steuervereinfachung 

dient. Individuelle Besonderheiten, 

z. B. hinsichtlich der Art und der 

Nutzung des Fahrzeugs, bleiben da-

her grundsätzlich unberücksichtigt. 

Der Gesetzgeber hat damit aber 

nicht die verfassungsmäßigen Gren-

zen überschritten. Zudem ist es 

möglich, durch ein ordnungsgemä-

ßes Fahrtenbuch die Anwendung 

der 1%-Regelung zu vermeiden. 
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Auch unvermutete Aufwendungen 

für Renovierungsmaßnahmen nach 

dem Erwerb einer Immobilie führen 

bei Vorliegen der weiteren Voraus-

setzungen zu anschaffungsnahen 

Herstellungskosten. 

 

Baumaßnahmen, die ein Immobili-

enerwerber innerhalb von drei Jah-

ren nach Anschaffung eines Objekts 

durchführt, führen regelmäßig zu 

Anschaffungskosten, wenn die Auf-

wendungen ohne Umsatzsteuer 

mehr als 15 % des Gebäudewerts 

ausmachen (anschaffungsnahe Her-

stellungskosten). Hierunter zählen 

auch Renovierungsmaßnahmen, die 

lediglich zur Beseitigung von durch 

vertragsmäßigen Gebrauch des Mie-

ters verursachten Mängeln bzw. zur 

Beseitigung verdeckter - d. h. im 

Zuge der Anschaffung verborgen 

gebliebener, jedoch bereits vorhan-

dener - Mängel durchgeführt wer-

den. 

 

Ausdrücklich nicht zu anschaffungs-

nahen Herstellungskosten führen 

lediglich Aufwendungen für Erwei-

terungen sowie Erhaltungsarbeiten, 

die jährlich üblicherweise anfallen. 

 

Hinweis:  

Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen zur 

Beseitigung eines Schadens, der nachweis-

lich erst nach dem Erwerb des Objekts durch 

schuldhaftes Handeln eines Dritten am Ge-

bäude verursacht worden ist, unterliegen 

nicht der Regelvermutung für das Vorliegen 

anschaffungsnaher Herstellungskosten. 

 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

F Ü R  H A U S E I G E N T Ü M E R  

Anschaffungsnahe Herstellungskosten durch Beseitigung verdeckter Mängel nach Immobilien-

erwerb 

chen Auflösung des Arbeitsverhält-

nisses eine Abfindung, ist davon 

auszugehen, dass die Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses nicht allein aus 

eigenem Antrieb des Arbeitnehmers 

erfolgte. In diesem Fall hätte der 

Arbeitgeber keinen Grund, eine Ab-

findung zu leisten. Stimmt der Ar-

beitgeber einer Abfindungszahlung 

zu, kann im Regelfall angenommen 

werden, dass dazu auch eine rechtli-

che Veranlassung bestand. 

 

 

 

 

 

 

Hinweis:  

Das Gericht hatte ausdrücklich offengelas-

sen, ob es an dem Erfordernis der Druck-/

Zwangssituation bei Zahlung einer Abfin-

dung im Rahmen eines Über-/Unter-

ordnungsverhältnisses festhält. 
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T E R M I N E  F Ü R  S T E U E R Z A H LU N G E N  

Folgende Steuern werden im November 2018 fällig: 

Folgende Steuern werden im Dezember 2018 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Montag, 12.11.2018 

 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Umsatzsteuer3) 

15.11.2018 

15.11.2018 

Donnerstag, 15.11.2018 Gewerbesteuer 

Grundsteuer 

19.11.2018 

19.11.2018 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen muss bei 
Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Ver-
spätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Montag, 10.12.2018 

 

 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 

Umsatzsteuer3) 

13.12.2018 

13.12.2018 

13.12.2018 

13.12.2018 

   
Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen muss bei 
Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Ver-
spätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat.  

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerungen für den vorletzten Monat.  

 


